
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/3/1 4ZR107/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1972

Norm

VersVG §43

Rechtssatz

Übernimmt ein Vermittlungsagent gegenüber dem Versicherungsnehmer die Ausfüllung eines von diesem blanko

unterschriebenen Versicherungsantrags und füllt er den Antrag dann schuldhaft falsch aus, so kann darin ein

Verschulden bei Vertragsschluß liegen, das den Versicherer zum Schadenersatz verpflichtet.

Veröff: VersR 1972,530

Schlagworte

*D*

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:AUSL000:1972:RS0103713

Dokumentnummer
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Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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